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DEUTSCHLAND BRAUCHT EINEN
GESETZLICHEN MINDESTLOHN
Arbeit darf nicht arm machen

Deshalb mit 7,50 Euro beginnen und schrittweise auf
9 Euro erhöhen.

Mit einem gesetzlichen Mindestlohn
nicht unter 7,50 Euro
■ entsteht ein von allen anerkanntes Mindestniveau,

das unwürdige Löhne verhindert,
■ werden Armutslöhne dort bekämpft, wo keine

Tarifverträge existieren oder die Gewerkschaften zu
schwach sind, einen existenzsichernden Lohn
durchzusetzen,

■ wird die Lohndiskriminierung von Frauen abgebaut,
■ wird ein weiteres Abrutschen der Löhne verhindert.

I N  W Ü R D E  L E B E N

Unterstützen Sie uns:
SMS mit „Mindestlohn,
Vorname, Nachname und
Wohnort“ an 726 26 senden.
Normale SMS-Gebühr · keine Weitergabe · Veröffentlichung
ohne Telefonnummer auf der Unterschriftenliste von:

www.mindestlohn.de



Knapp sieben Millionen Men-
schen arbeiten für Niedriglöh-

ne. Viel zu viele. Den meisten von
uns ergeht es besser. Noch! Von
ihrem Lohn oder Gehalt können
viele ganz gut leben. Obwohl es
selbst mit einem Stundenlohn von
15 Euro brutto – das ist der Durch-
schnitt – häufig knapp wird.
Bedrückend ist, dass immer mehr
Beschäftigte Zukunftsängste
haben: Drohen Lohnkürzungen? 
Ist mein Job noch sicher? Werden
meine Kinder einen Arbeitsplatz
finden, von dem sie leben können?

Wer heute ganz gut verdient,
morgen aber den Job verliert, dem
droht nach einem Jahr Arbeits-
losenunterstützung der Absturz in
die Armut. Einen neuen Job zu fin-
den ist schwierig. Und die Arbeits-
agentur macht Druck: Jeder Job,
auch wenn er 30 Prozent unter
Tarif liegt, ist zumutbar. Das Risiko
für jeden von uns wächst, zu
Armutslöhnen arbeiten zu müssen. 

Auch mit gesichertem Job:
Durch den Niedriglohnbereich
wächst die Bedrohung für jede
und jeden. Alle Löhne und Gehäl-
ter geraten unter Druck. Die heute
noch gute Bezahlung ist morgen
gefährdet. Über Leiharbeitsfirmen
oder Outsourcing an Billigunter-
nehmen drücken Unternehmer
Personalkosten. In diesen Billig-
betrieben gibt es häufig keine oder
nur schlechte Tarifverträge. Das
bekommen zunehmend auch die
zu spüren, die heute noch ganz
gut verdienen. 

Niedriglöhne –
auch eine Folge von Hartz IV

Lohnerhöhungen waren schon
in den 1990er Jahren häufig sehr
mager, zu mager. Auch weil die
Politik Propaganda für „Lohnzu-
rückhaltung“ gemacht hat. Unter
Rot-Grün wurden dann unter dem
Applaus von CDU/CSU zusätzlich
den Gewerkschaften viele Knüppel
zwischen die Beine geworfen.
Allen voran Hartz IV. 

Durch den faktischen Fortfall
des Zumutbarkeitsschutzes wird
ein massiver Druck auf die Löhne
ausgeübt. Erwerbslose werden
gezwungen, praktisch jede Arbeit
zu beliebig niedrigen Löhnen an-
zunehmen. So wurde der Niedrig-
und Hungerlohnsektor ausgeweitet
und verfestigt. Die Lohnstrukturen
kommen letztlich immer mehr ins
Rutschen. 

Ähnliche Wirkung hat Befris-
tung. Seit 2001 können ohne
sachlichen Grund Arbeitsverhält-
nisse bis zu zwei Jahren befristet
werden. Für immer mehr Beschäf-
tigte bedeutet das ständige Un-
sicherheit und Angst. 

Hartz IV und Befristungen, 
aber auch Minijobs und Leiharbeit:
Das ist der Nährboden, auf dem
selbst Löhne von gerade einmal
1,92 Euro je Stunde möglich wur-
den.

Dieser Entwicklung müssen wir
Einhalt gebieten. Mit einem allge-
meinen gesetzlichen Mindestlohn!
Dafür macht sich der DGB, ins-
besondere die Vereinte Dienst-
leistungsgewerkschaft (ver.di) und
die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-
Gaststätten (NGG) stark.

Gewerkschaften fordern:

Der Mindestlohn soll zunächst
7,50 Euro betragen und dann
schrittweise auf neun Euro 
steigen.

!Das Risiko, auf einen
Armutslohn abzurutschen,
wächst für jeden.
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Mindestens 7,50 Euro sollen
verbindlich bezahlt werden. Dieser
Mindestlohn soll dann schrittweise
auf neun Euro steigen. Ähnlich wie
beim gesetzlichen Mindesturlaub
von 24 Werktagen, auf die alle
Beschäftigten Anspruch haben,
gäbe es dann auch einen Anspruch
auf einen Mindestlohn für alle.

Kein Lohn unter 7,50 Euro
Wir wollen, dass niemand unter

einem Stundenlohn von 7,50 Euro
arbeiten muss. Jede Arbeit, als
Kellnerin oder als Müllsortierer, als
Friseurin oder als Wachschützer
sollte wenigstens 7,50 Euro Wert
sein. Das ist nicht nur eine Frage
der Leistungsgerechtigkeit, son-
dern auch eine Frage der Men-
schenwürde – zumal in einem so
reichen Land wie Deutschland!

Eigenständig leben heißt: Alle
Beschäftigten sollen sich von der
Arbeit ihrer Hände und ihres 
Kopfes selbst ernähren und am
gesellschaftlichen Leben teilneh-
men können. Dazu gehören Fuß-
ballstadion- und Theaterbesuche,
Musikunterricht für die Kinder 
und Urlaubsreisen. Bei Vollzeit-
tätigkeit nicht auf zusätzliche
Almosen und Unterstützung ange-
wiesen zu sein, ist Grundlage 
des Selbstwertgefühls eines jeden
Menschen. 

Bei einer durchschnittlichen
Wochenarbeitszeit von 38,5 Stun-
den entspricht ein Stundenlohn
von 7,50 Euro einem Bruttomo-
natsverdienst von rund 1.250 Euro.
Durch eine Steigerung auf neun
Euro pro Stunde würden rund
1.500 Euro erreicht. Das ist immer
noch alles andere als üppig. Es
reicht gerade so zum Leben.

Arm trotz Arbeit?
Ein erheblicher Teil der Niedrig-

lohnbeschäftigten ist im Dienstleis-
tungssektor tätig. Diese Tätigkei-
ten sind im Vergleich zur Industrie
eher unterbewertet und schlechter
bezahlt. Die Fähigkeit, auf andere
Menschen eingehen und mit ihnen
auskommen zu können, gilt oft
nur bei Managern als besondere
Leistung. Bei Dienstleistungen wer-
den sie einfach vorausgesetzt und
als so genannte Jedefrauqualifika-
tion bezeichnet. Deshalb müssten
sie auch nicht bezahlt werden. 
70 Prozent der Niedriglohnbe-
schäftigten sind Frauen. Hinzu
kommt ein hoher Anteil von Teil-
zeitbeschäftigten.

Mit einem unteren Stundensatz
von 7,50 Euro wird auch die Lohn-
diskriminierung von Frauentätig-
keiten bekämpft. Gleiches gilt für
Teilzeitbeschäftigung.

Gegen Lohndumping in Europa
Wir müssen auf die Umsetzung

der europäischen Dienstleistungs-
richtlinie vorbereitet sein. Gegen
das drohende Lohndumping brau-
chen wir den Mindestlohn – wie es
ihn in fast allen europäischen Län-
dern bereits gibt.

Der Dumpingwettbewerb von
ausländischen Unternehmen muss
eingeschränkt werden. Auf Grund
niedriger Lohnkosten sind sie in
der Lage, Dienstleistungen billiger
anzubieten. 

Viele ausländische Kolleginnen
und Kollegen kommen aus Gegen-
den, in denen die Arbeitslosigkeit
noch höher ist als bei uns. Und die
Löhne dramatisch niedriger. Häufig
fliehen sie vor der Armut in ihrer
Heimat. Ohne Schutz müssen sie
alles mit sich machen lassen. Des-
halb brauchen wir den Mindest-
lohn! Für sie, aber auch um den
Lohndruck, der auf uns ausgeübt
wird, auszubremsen.

!Immer noch werden 
„typische“ Frauentätig-
keiten schlechter bezahlt.
Begründung: Frauentätig-
keiten sind angeblich 
weniger produktiv. Beweis: 
Die niedrige Bezahlung. 

!Armut trotz Arbeit 
verletzt die 
Menschenwürde.

A R M  T R O T Z  A R B E I T ?
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Unternehmen, deren Existenz lediglich davon abhängt, ihren
Beschäftigten weniger als einen zum Leben auseichenden Lohn
zu zahlen, sollen in diesem Lande kein Recht mehr haben, weiter
ihre Geschäfte zu betreiben. Mit einem zum Leben ausreichen-
den Lohn meine ich mehr als das bloße Existenzminimum – ich
meine Löhne, die ein anständiges Leben ermöglichen.

US-Präsident Franklin D. Roosevelt, Juni 1933



Mitten in Europa
Warum soll der Mindestlohn

gerade in Deutschland ein Problem
sein? Wo wir doch seit Jahren
Exportweltmeister sind. Einige
Staaten in der EU haben Mindest-
löhne, die über 7,50 Euro liegen.
Bei unseren Nachbarn liegen sie
bei 7,93 Euro in Belgien, 8,10 Euro
in Großbritannien, 8,27 Euro in
Frankreich und 9,06 Euro in
Luxemburg.

Mehr Kaufkraft 
Mit dem gesetzlichen Mindest-

lohn von 7,50 Euro werden die
Löhne und Gehälter von 2,4 Millio-
nen Beschäftigten angehoben –
und noch einmal von mindestens
so vielen Teilzeitbeschäftigten. Dies
bedeutet eine spürbare Verbesse-
rung ihres Lebens.

Durch die Steigerung der Nied-
rigverdienste wird gleichzeitig ein
Impuls für die Binnennachfrage
ausgelöst. Gerade Niedrigverdiener
geben fast ihr gesamtes Einkom-
men für Güter des täglichen und
mittelfristigen Bedarfs aus. Durch
die Steigerung der Nachfrage 
entstehen dauerhaft 100.000
zusätzliche Arbeitsplätze.* 

Sind 7,50 Euro nicht zu hoch?
Einige Ökonomen und Politiker

behaupten: Das ist viel zu hoch
und unbezahlbar! Und: Der Min-
destlohn gefährde Arbeitsplätze.

Nach den Erfahrungen in Groß-
britannien zeigt sich: Seit der Ein-
führung des Mindestlohns 1999 ist
die Arbeitslosigkeit gesunken.
Obwohl der Mindestlohn mehrfach
erhöht wurde – auf umgerechnet
8,10 Euro. 

Außerdem haben die Unterneh-
men in beträchtlichem Maße die
Mindestlöhne aus ihren Gewinnen
gezahlt. Dies hat nicht zu Unter-
nehmenspleiten geführt. Es spricht
viel dafür, dass Unternehmer zu
Lasten der Beschäftigten mit
Armutslöhnen ihre eigenen Taschen
füllen.

Sicher: Ein Teil der Unternehmer
mit Niedriglöhnen hat es auch
nicht „dicke“. Vor allem kleinere
Betriebe – zum Beispiel Friseure –
werden die Preise erhöhen müssen.
Da alle die gleiche zusätzliche
Kostenbelastung durch den Min-
destlohn haben, kann kein Betrieb
mit Lohndumping aus der Reihe
tanzen. Der Mindestlohn wird
auch helfen, dass höhere Preise
bezahlt werden können. Die Nach-
frage wird gestärkt. 

!Viele Unternehmer 
profitieren von 
Armutslöhnen.

!Der Mindestlohn 
schafft dauerhaft 
100.000 Arbeitsplätze.

A R M  T R O T Z  A R B E I T ?
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* Ergebnis einer 
ökonometrischen 
Studie von Bartsch 
Econometrics



„Wir müssen den Gürtel
enger schnallen.“ „Die

guten Zeiten sind vorbei.“ „Wir
haben über unsere Verhältnisse
gelebt.“ Derartige Sätze werden
seit Jahren von Politikerinnen 
und Politikern gebetsmühlenartig 
wiederholt. Und nun sollen viele
Beschäftigte durch einen gesetz-
lichen Mindestlohn sogar mehr
Lohn erhalten? Haben die Ver-
zichtsprediger recht? Gibt es 
wirklich weniger zu verteilen?
Nein! In Wirklichkeit ist genau 
das Gegenteil richtig: Es gibt
immer mehr zu verteilen. 

Reichtum wächst – Armut auch!
Von 1991 bis 2006 ist das jähr-

liche Volkseinkommen in Deutsch-
land um fast 540 Milliarden Euro
oder 45 Prozent gestiegen. Jede
Einwohnerin und jeder Einwohner
könnte deshalb jeden Monat 
über 500 Euro mehr in der Tasche
haben. Haben wir aber nicht! 

Viele haben heute sogar weniger
zur Verfügung als noch vor einigen
Jahren. Arbeitslosigkeit, prekäre,
unsichere Beschäftigung und
Lohndumping sind die Ursachen. 

Aber irgendwo muss das Geld
doch geblieben sein? Richtig!
Immer wieder haben Unternehmen
und Vermögende in den letzten 

Jahren die Champagnerkorken
knallen lassen. Mittlerweile kassie-
ren sie 60 Prozent mehr an Gewin-
nen und Vermögenseinkommen 
als noch vor 15 Jahren. Und die
Entwicklung wurde in den letzten
Jahren immer rasanter. 

2006 wuchs das Volkseinkom-
men um 53 Milliarden Euro. Davon
haben sich Unternehmer, Reiche
und Vermögende 38 Milliarden
Euro in die Tasche gesteckt – ein
Zuwachs von fast sieben Prozent!
Für die vielen Beschäftigten blieb
der kleinere Teil von 15 Milliarden
Euro – ein Zuwachs von gerade
einmal 1,3 Prozent.

2005 war die Entwicklung noch
krasser: Die „Arbeitnehmerent-
gelte“ – Löhne, Gehälter und 
Sozialabgaben – sanken sogar um
sechs Milliarden Euro oder 0,7 Pro-
zent! Ein bislang einmaliger Vor-
gang in Deutschland. 

Die Gewinneinkommen sind
dagegen rasant gestiegen – um
satte 32 Milliarden Euro. Unter-
nehmen, Reiche und Vermögende
haben also zum ersten Mal nicht
nur den kompletten Zuwachs beim
Volkseinkommen in die eigene
Tasche gesteckt. Nein! Bei den
Beschäftigten haben sie noch
sechs Milliarden Euro zusätzlich
abkassiert. 

!Während die Bezüge 
deutscher Topmanager in
den vergangenen Jahren
explosionsartig um bis zu
300 Prozent gestiegen sind,
wuchs gleichzeitig ein 
riesiger Niedriglohnbereich
heran.

!Um fast 540 Milliarden Euro
ist das Volkseinkommen
seit Anfang der 90er Jahre
gewachsen. Profitiert
haben davon aber vor
allem Unternehmer, Reiche
und Vermögende – nicht
die Beschäftigten, die den
Zuwachs geschaffen haben.

A R M  T R O T Z  A R B E I T ?
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Umverteilung zugunsten des Kapitals

Der Reichtum in Deutschland steigt: Allein im Jahr 2006 um 53 Milliarden Euro. Doch der größere Teil 
landete bei den Beziehern von Gewinn- und Vermögenseinkommen. Sie konnten einen Einkommens-
zuwachs von fast sieben Prozent in die Tasche stecken, die Beschäftigten nur magere 1,3 Prozent. Im Jahr 
zuvor zahlten die Beschäftigten sogar noch drauf.

 

Quelle: Statistisches Bundesamt

1,9%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

3,7%

0,7%

1,7%

0,3%

3,9%

0,5%

10,4%

–0,7%

6,2%

1,3%

6,9%

Zuwachs der Gewinne und Vermögens-
einkommen gegenüber dem Vorjahr

Zuwachs der Arbeitnehmerentgelte
gegenüber dem Vorjahr



Beschäftigte: Die Verlierer
Die Entwicklung der Arbeitneh-

merentgelte und die gleichzeitig
abstürzende Lohnquote geben nur
durchschnittliche Werte wieder.
Deshalb zeigen sie nur die Spitze
des Eisbergs. Unter den Beschäf-
tigten gibt es immer mehr Men-
schen, die erheblich verlieren: 
13,5 Prozent aller Personen in 
Privathaushalten – das sind über
elf Millionen Menschen – gelten
mittlerweile als einkommensarm. 

Das ist nicht alles: Gleichzeitig
sind rund acht Prozent aller Privat-
personen überschuldet, Tendenz
rasch steigend. Mit einem gehöri-
gen Teil ihres Einkommens müssen
sie Schulden abtragen. Damit rut-
schen auch Menschen mit höheren
Einkommen unter die Armuts-
schwelle. Offensichtlich interessiert 
das die alte wie die neue Bundes-
regierung aber nicht. Offizielle Zah-
len werden nämlich nicht erhoben.

Skandal Vermögensverteilung 
Die permanente Auseinander-

entwicklung bei den Einkommen
führt zu einer immer größeren
Schieflage bei der Vermögensent-
wicklung. Die reichsten zehn Pro-
zent der Haushalte verfügten 2003
bereits über knapp 47 Prozent des
gesamten Nettovermögens. Die
ärmsten zehn Prozent der Haushal-
te haben dagegen mehr Schulden
als Vermögen. Und die Situation
verschärft sich weiter.

Das US-Wirtschaftsmagazin 
Forbes stellt jedes Jahr eine Liste
der weltweit reichsten Menschen
auf. Danach gibt es in Deutschland
55 Milliardäre – mehr als in jedem 
anderen Land nach den USA. Allein
die zehn Reichsten – darunter die
Aldi-Brüder – verfügen über knapp
100 Milliarden US-Dollar.

!Unabhängig von den Regie-
rungen der letzten 20 Jah-
re: Entgegen aller Verspre-
chungen nimmt die
Ungleichheit in Deutsch-
land ständig zu. 

!13,5 Prozent Einkommens-
arme gibt es in Deutsch-
land. Wegen zunehmender
Überschuldung sind in
Wirklichkeit aber mehr als
20 Prozent der Bürgerinnen
und Bürger von Armut
betroffen.

A R M  T R O T Z  A R B E I T ?

5Knapp 18 Millionen Menschen haben nicht einmal ein frei 
verfügbares Einkommen von 50 Euro im Monat.

„VerbraucherAnalyse 2005“, 
Gemeinschaftsuntersuchung der Springer AG und der Bauer Verlagsgruppe

Absturz der Lohnquote 
Anteil der Arbeitnehmerentgelte am Volkseinkommen

Die Beschäftigten haben immer weniger vom gesellschaftlichen Reichtum. Ihr Anteil am Volkseinkommen 
– die Lohnquote – lag in den 1990er Jahren deutlich über 70 Prozent. 
In den letzten Jahren ist er permanent gesunken. Seit 2003 befindet sich die Lohnquote im freien Fall.
Quelle: Statistisches Bundesamt: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
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In den letzten zehn Jahren ist die
Schere zwischen hohen und nied-

rigen Einkommen immer weiter
auseinander gegangen. Deutsch-
land ist neben den Niederlanden
das einzige Land, in dem zwischen
1995 und 2000 der Anteil der
Niedriglohnbeschäftigten gestie-
gen ist. In Spanien, Portugal, Irland
und selbst in Großbritannien ist er
teils deutlich zurückgegangen.

Niedriglöhne – 
keine Randerscheinung

Fast sieben Millionen Menschen
arbeiten für Niedriglöhne. Viel zu
viele. Als Vollzeitbeschäftigte
haben sie maximal 1.700 Euro
brutto im Monat. Besonders stark
sind die Armutslöhne gewachsen.
Sie liegen unter 1.400 Euro brutto
im Monat. In Ostdeutschland wird
noch weniger verdient. „Working
poor“ – also arm trotz Arbeit –
erschien vor vielen Jahren lediglich
als eine Realität der USA. Für uns
war das weit weg. Mittlerweile ist
sie mitten unter uns. Über eine
Million Menschen arbeiten und
sind so arm, dass sie Anspruch auf
ergänzendes Arbeitslosengeld II
haben.

Wer arbeitet im 
Niedriglohnsektor? 

Niedriglöhne sind besonders
häufig bei Personen ohne Berufs-
ausbildung, jüngeren Menschen,
Ausländerinnen und Ausländern
und bei Frauen zu finden.

Im Bereich der Armutslöhne
liegt der Anteil der Frauen mit 
70 Prozent sogar doppelt so hoch
wie der Anteil der Männer. Diese
krasse Lohndiskriminierung von
Frauen macht deutlich: das deut-
sche Beschäftigungsmodell ist
nach wie vor auf den männlichen
Alleinernährer ausgerichtet. Die
Frauenerwerbstätigkeit hat zwar
zugenommen, aber Lohnunter-
schiede zwischen Männern und
Frauen haben sich verfestigt.

Doch der Niedriglohnsektor 
ist keineswegs nur ein Sammel-
becken von Niedrigqualifizierten,
Migrantinnen und Migranten
sowie Jüngeren, die nur vorüber-
gehend betroffen sind.
■ Zwei Drittel der Niedriglohn-

beschäftigten haben eine abge-
schlossene Berufsausbildung und
nur ein Viertel übt tatsächlich
eine einfache Tätigkeit aus. 

■ Der Anteil der ausländischen
Beschäftigten im Niedriglohn-
bereich macht nur knapp neun
Prozent aus. 

■ Zwei Drittel der Niedriglohn-
beschäftigten sind älter als 
30 Jahre.
Vor allem entscheidet die Be-

schäftigung in bestimmten Wirt-
schaftsbereichen über die Höhe
des Einkommens. Gut 80 Prozent
der Niedriglohnbeschäftigten
arbeitet in Klein- und Kleinstbetrie-
ben, 63 Prozent im Dienstleistungs-
sektor, etwa 17 Prozent in Privat-
haushalten.

!Das Ausmaß der 
Niedriglohnbeschäftigung
in Deutschland liegt 
mittlerweile über dem 
EU-Durchschnitt.

A R M  T R O T Z  A R B E I T ?
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Das Märchen vom Hochlohnland

Branchen mit hohem Anteil an Niedriglohnbeschäftigten

Niedriglöhne sind besonders verbreitet bei Dienstleistungstätigkeiten. Rund drei Viertel der Beschäftigten 
im Gastgewerbe, in privaten Haushalten oder sonstigen Dienstleistungen wie Friseurhandwerk oder  
Bewachungsgewerbe arbeiten für Niedriglöhne. Auch im Einzelhandel erhalten ein Drittel der Beschäftigten  
nur einen Niedriglohn. 
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Beschäftigtenpanel / IAT
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Teilzeitarbeit und Minijobs
Das ganze Ausmaß der Niedrig-

lohnbeschäftigung wird aber erst
richtig deutlich, wenn man die Teil-
zeitbeschäftigung mit einbezieht.
Hier liegt der Stundenlohn häufi-
ger unterhalb der Niedriglohn-
schwelle als bei Vollzeitbeschäftig-
ten. Bei Minijobbern sogar in der
überwiegenden Mehrzahl. Über
die Hälfte der Niedriglohnbeschäf-
tigten arbeiten Teilzeit.

In den letzten Jahren war ein
starkes Wachstum der sozialver-
sicherungspflichtigen Teilzeitbe-
schäftigung und ein noch viel stär-
keres Wachstum der geringfügigen
Beschäftigung zu verzeichnen. 
Die Zahl der Minijobs stieg seit
2000 bis 2006 von vier auf über
sechseinhalb Millionen, die Zahl
der Vollzeitbeschäftigten dagegen
sank um zwei Millionen.

In den Dienstleistungsbereichen
ist der Anteil von Teilzeit und
geringfügiger Beschäftigung
besonders hoch. Im Einzelhandel
und im Hotelgewerbe ist jeder
vierte Arbeitsplatz ein Minijob, im
Reinigungsgewerbe fast jeder
zweite. 

Sprungbrett oder Sackgasse?
Oft sind Niedriglohnarbeitsplät-

ze mit dem Versprechen und der
Hoffnung auf Aufstieg verbunden.
Können Niedriglohnarbeitsplätze
das Sprungbrett zu einem besseren
Job sein? Eine Studie des Instituts
für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung 2005 kommt da zu einem
ernüchternden Ergebnis: Die 
meisten Betroffenen landen in der
Niedriglohnfalle. Nur ein Drittel
schaffte es im Zeitraum 1996 bis
2001, in eine bessere Position 
aufzusteigen. Viel weniger als im
untersuchten Zeitraum zuvor. 

Der Niedriglohnsektor hat sich
in Deutschland nicht nur ver-
größert, sondern auch verfestigt.
Deutschland ist international
Schlusslicht bei der Aufstiegsmobi-
lität aus dem Niedriglohnbereich.

Die Auswirkungen der rot-
grünen Reformen – immer von der
CDU/CSU unterstützt – sind nicht
nur für die Erwerbslosen entwür-
digend. Viele Beschäftigte werden
zu Jobs mit Niedriglöhnen ge-
zwungen. Durch den Fortfall des
Zumutbarkeitsschutzes stürzen die
Löhne immer weiter ab. Deshalb
brauchen wir den gesetzlichen
Mindestlohn!

!Hartz IV zwingt die 
Menschen zu Niedrig-
löhnen zu arbeiten. 
Die Folge: Mehr Armut
trotz Arbeit.

!Beschäftigte in kleineren
Betrieben und in Dienst-
leistungsbranchen müssen
besonders häufig mit 
Niedriglöhnen auskommen.
Zwei Drittel sind Frauen.
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Knapp sieben Millionen Beschäftigte arbeiten für einen Niedriglohn, der weniger als zwei Drittel der 
mittleren Lohnhöhe beträgt. Also weniger als 9,80 Euro je Stunde im Westen und 7,20 Euro je Stunde im 
Osten. Fast die Hälfte davon sind Vollzeitbeschäftigte. 
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Beschäftigtenstatistik, Auswertung IAT

85% der geringfügig
Beschäftigten: 
rund 2,5 Mio.

15% der Vollzeit-
beschäftigten:
rund 3 Mio.

20% der sozial-
versicherungs-
pflichtig Teilzeit-
beschäftigten:
rund 1,4 Mio.

Arm trotz Arbeit
6,9 Millionen = 20% aller Beschäftigten
12% der Männer, 30% der Frauen



Deutschland ist eines der weni-
gen EU-Länder ohne einen

gesetzlichen Mindestlohn. Von den
27 EU-Mitgliedsländern haben 20
einen gesetzlichen Mindestlohn.

Einige EU-Länder haben den
gesetzlichen Mindestlohn schon
seit mehreren Jahrzehnten. Irland
und Großbritannien führten ihn
erst Ende der 1990er Jahre ein. 
Die meisten Länder Mittel- und
Osteuropas verfügten beim Wan-
del zur Marktwirtschaft über 
keine entwickelten Tarifsysteme.
Sie haben in den 1990er Jahren
neue gesetzliche Mindestlohn-
regelungen geschaffen, die seither
für die gesamte Lohnentwicklung
eine wichtige Rolle spielen.

Auf die Höhe kommt es an
In Frankreich, Großbritannien,

Irland und den Beneluxstaaten
liegen die Mindestlöhne zwischen
1.257 Euro und 1.570 Euro 
pro Monat bzw. 7,93 Euro und 
9,08 Euro pro Stunde. Ein gesetz-
licher Mindestlohn von 7,50 Euro
in der Stunde bzw. 1.250 Euro im
Monat, wie ihn ver.di und NGG 
für Deutschland fordern, würde 
im Vergleich mit diesen Ländern
sogar gering ausfallen.

In Südeuropa und den mittel-
und osteuropäischen Ländern sind
die Mindestlöhne niedriger. Die
unterschiedliche Höhe spiegelt 
zu einem großen Teil die unter-
schiedlichen Lebenshaltungskosten 
in den einzelnen Ländern wider. 
Die unterschiedliche Kaufkraft
berücksichtigt, reduzieren sich 
die Differenzen erheblich.

Oft nicht armutsresistent
Als arm gilt, wer weniger als 

50 Prozent des nationalen Durch-
schnittslohns verdient. Gemessen
daran schützen die gesetzlichen
Mindestlöhne in den Nachbarlän-
dern bislang nicht wirklich gegen
Armut.

Nur in einem Teil der Länder
erreicht der Mindestlohn die
Armutsschwelle. In keinem Land
der EU liegt der Mindestlohn
jedoch unter 30 Prozent.

Gewerkschaftliche Beteiligung
Gesetzliche Mindestlöhne sind

sehr vom Verfahren der Festset-
zung und seiner Ausgestaltung
abhängig. In den USA entscheidet
allein der Staat über die Höhe des
Mindestlohns. In den meisten
europäischen Ländern existiert ein
Konsultationsverfahren, in dem
Arbeitgeberverbände und Gewerk-
schaften an der Entwicklung des
Mindestlohns beteiligt werden.
Gegenüber der Regierung spre-
chen sie Empfehlungen für seine
periodische Erhöhung aus.

Ein gutes Beispiel ist die Low
Pay Commission in Großbritannien,
die sich drittelparitätisch aus
Arbeitgebern, Gewerkschaften
und Wissenschaftlern zusammen-
setzt. Auf der Grundlage umfang-
reicher Studien spricht sie jährlich
Empfehlungen zur Erhöhung des
Mindestlohns aus.

!Gewerkschaften sind 
bei der Festsetzung 
der Mindestlohnhöhe
beteiligt.

!Fast alle Länder in Europa
haben einen gesetzlichen
Mindestlohn.

A R M  T R O T Z  A R B E I T ?
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Mindestlöhne in Europa

Mindestlöhne in Europa

Oft kein ausreichender Schutz gegen Armut
Monatliche gesetzliche Mindestlöhne in Prozent der durchschnittlichen Monatslöhne

Als arm gilt, wer weniger als 50 Prozent des nationalen Durchschnittslohns verdient. In vielen Ländern 
erreicht der Mindestlohn die Armutsschwelle nicht. In Deutschland muss der Mindestlohn bei einer 
38,5-Stunden-Woche rund 8,50 Euro pro Stunde betragen, um 50 Prozent des Durchschnittslohns zu 
erreichen.

 
 

Quelle: Europäische Kommission 2005

Frankreich

Irland

Griechenland

Ungarn

Luxemburg

Niederlande

Slowenien

Großbritannien

Slowakei

Portugal

Polen

Spanien

Tschechien

62%

56%

51%

49%

51%

47%

46%

42%

38%

42%

32%

32%

33%



Gute Erfahrungen
Die Erfahrungen mit dem gesetz-

lichen Mindestlohn sind in den
europäischen Nachbarländern
durchweg positiv:
■ Durch den Mindestlohn wurden

keine Arbeitsplätze vernichtet.
Das belegen zahlreiche Studien.
In den USA ist eine Untersu-
chung zu dem Ergebnis gekom-
men, dass die Beschäftigungs-
quote sogar gestiegen ist.

■ Die Tarifautonomie wurde in 
keinem Fall gestört. Wo der
Mindestlohn praktiziert wird, ist 
bisher weder die Lohnfindungs-
rolle der Gewerkschaften ge-
schwächt, noch das Lohngefüge
durch den gesetzlichen Mindest-
lohn nach unten gezogen wor-
den. Im Gegenteil: die Tarifpoli-
tik der Gewerkschaften wurde
eher stabilisiert.

■ Die Low Pay Commission zieht
Bilanz: 1,3 bis 1,5 Millionen
Beschäftigte profitieren vom
gesetzlichen Mindestlohn. Zwei
Drittel davon sind Frauen und
von diesen wiederum zwei Drittel
Teilzeitbeschäftigte. Der Lohnun-
terschied zwischen Männern und
Frauen hat sich verringert. 
In Großbritannien waren die

Unternehmerverbände und die
Konservative Partei strikt gegen die
Einführung eines Mindestlohns.
Auch die Gewerkschaften waren
lange gegen gesetzliche Mindest-
löhne. Inzwischen hat sich die 
Meinung auf allen Seiten gewan-
delt: Niemand will hier mehr auf
den gesetzlichen Mindestlohn ver-
zichten.

Hohe Tarifbindung bei Ländern
ohne Mindestlohn

Die Länder ohne gesetzlichen
Mindestlohn weisen Strukturen
auf, die einen fast flächendecken-
den tariflichen Mindestlohn
ermöglichen:

■ Die Gewerkschaften in Däne-
mark und Schweden haben
wegen der in ihren Händen lie-
genden Arbeitslosenversicherung
einen Organisationsgrad von 80
bis 90 Prozent der Beschäftigten.
Dadurch ist eine hohe Tarifbin-
dung garantiert.

■ Eine noch höhere Tarifbindung
von 98 Prozent weist Österreich
auf. Diese ist die Folge der
Pflichtmitgliedschaft der Arbeit-
geber in der Wirtschaftskammer,
die keine tariffreien Zonen zulässt.

■ In Italien werden durch die Ver-
fassung alle auf das Entgelt
bezogenen Tarifverträge für all-
gemein verbindlich erklärt. Das
führt zu einer mit den anderen
Ländern vergleichbar hohen
Tarifbindung von 90 Prozent.

!Sonderfall Deutschland:
abnehmende Tarifbindung,
aber kein gesetzlicher 
Mindestlohn.
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Fast alle in Europa haben ihn
Gesetzliche Mindestlöhne pro Stunde in Euro

5,50*

8,30

8,10

7,93

8,13

9,08

8,27 3,03 1,50

1,32
1,76

1,34

1,00
0,99

1,33

3,47

3,99
2,82

Großbritannien
ab 1. Oktober 2007
(vorher 7,96 Euro)

20 der 27 Mitgliedsländer der EU haben einen gesetzlichen Mindestlohn. Die Länder ohne Mindestlohn 
haben eine hohe Tarifbindung; außer Deutschland: Kein Mindestlohn trotz abnehmender Tarifbindung.
Quelle: WSI

0,53

0,66

4,22

*ab 2009

Von dem nationalen Mindestlohn haben bislang weit mehr als
eine Million Niedriglohnempfänger profitiert. Dies geschah 
ohne negative Auswirkungen auf Wirtschaft und Beschäftigung.
Entgegen mancher Befürchtungen erfolgte die Einführung und
Anpassung des Mindestlohns ohne größere Probleme. Er hat sich
von einem umstrittenen Instrument zu einem allgemein akzep-
tierten Bestandteil unseres Arbeitslebens entwickelt.

Bericht der Low Pay Commission 2003



Vier Millionen registrierte
Arbeitslose und dann einen

Mindestlohn? Gerade im untersten
Einkommensbereich würde das
doch zu deutlichen Lohnerhöhun-
gen führen – sagt man. Und: in
Deutschland wird zu teuer produ-
ziert! Das Anspruchsniveau sei 
zu hoch. Deutschland sei nicht
wettbewerbsfähig.

Mit der Agenda 2010 wurde
diese Auffassung sogar Regie-
rungsprogramm – und daran hat
sich auch unter der großen Koa-
lition nichts geändert. Die Kern-
botschaft lautet: Durch Senkung
der Lohnkosten bzw. der Sozial-
versicherungsbeiträge müssen den
Arbeitgebern Einstellungsanreize
gegeben werden.

Mit den Sozial„reformen“ und
den Hartz-Gesetzen sollen die
Menschen aus der „sozialen Hän-
gematte“ getrieben werden, in der
sie sich angeblich so gemütlich
eingerichtet haben.

Niedrige Löhne – 
Ursache der Arbeitslosigkeit!

Berüchtigtes Sprachrohr dieser
Auffassung ist der Münchner Öko-
nom Hans-Werner Sinn. Er wird
nicht müde, die Arbeitslosigkeit in
Deutschland als Folge angeblich 
zu hoher Löhne darzustellen. 
Aber: Sinn kennt die Realität nicht.
Für ihn unterscheiden sich Arbeits-
märkte nicht von Obstmärkten.
Wenn hier der Preis fällt, steigt die

Nachfrage nach Obst. So einfach
sei es auch mit Arbeitsmärkten. Je
geringer der Lohn, desto höher die
Nachfrage. Entsprechend müssten
nur die Löhne genügend gesenkt
werden. 

Löhne sind aber nicht nur
Kosten, sondern sie bestimmen
zugleich die Höhe der Nachfrage.
Lohnkostensenkung heißt damit
immer auch Nachfragesenkung.
Und Nachfragesenkung bedeutet
Absatzrückgang. Und Absatzrück-
gang führt früher oder später zu
Entlassungen. 

Dass Deutschlands Probleme
nichts mit zu hohen Löhnen, son-
dern mit zu geringer Nachfrage zu
tun haben, pfeifen mittlerweile die
Spatzen von den Dächern. 

Exportweltmeister Deutschland
Deutschland ist Exportwelt-

meister.* Seit nunmehr vier Jahren!
Kein anderes Land exportiert so 
viel wie Deutschland. Sogar an den
USA ist Deutschland 2003 vorbei-
gezogen. Die in deutschen Landen
angeblich so teuer produzierten
Güter sind weltweit die wettbe-
werbsfähigsten!

!Die Produktionsbedingun-
gen in Deutschland sind
Weltspitze. Deutschland
hat kein Problem mit der
Wettbewerbsfähigkeit. 

!Um die Arbeitgeber von
angeblich zu hohen
Arbeitskosten zu entlas-
ten, wird die Axt an den
Sozialstaat gelegt.
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Sind die Löhne nicht ohnehin zu hoch?

Sind die Löhne nicht 
ohnehin zu hoch?

145 Mrd. €

123 Mrd. €

116 Mrd. €
111 Mrd. €

86 Mrd. €

98 Mrd. €

42 Mrd. €

7 Mrd. €

17 Mrd. €

27 Mrd. €24 Mrd. €

17 Mrd. €

Exportüberschuss boomt
Deutscher Außenbeitrag 1996 – 2007

Der Exportüberschuss bricht einen Rekord nach dem anderen. 2006 hat der Rest der Welt Deutschland für
123 Millarden Euro mehr Waren und Dienstleitungen abgekauft, als Deutschland im Rest der Welt ein-
gekauft hat. 

 

Quelle: Statistisches Bundesamt: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung; Frühjahrsgutachten 2007 der Wirtschaftsforschungsinstitute.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Prognose

Eine Absenkung der Lohnkosten um durchschnittlich 
10 –15 Prozent würde ausreichen, die Arbeitslosigkeit in 
unserem Land weitgehend zu beseitigen.

Programm der CDU, 18. Parteitag, 
6./7. Dezember 2004 in Düsseldorf, Seite 10 f.

* Siehe hierzu die 
ver.di-Broschüre
„Mythos Standort-
schwäche“ unter 
http://wipo.verdi.de



Achillesferse Binnennachfrage
Die Entwicklung des Exports

zeigt: Deutschlands Wettbewerbs-
fähigkeit und damit die Angebots-
bedingungen sind exzellent. Das
Problem ist, dass das Angebot im
Inland keinen ausreichenden Absatz
findet. Es fehlt an der notwendigen
Binnennachfrage. 

Die Ursachen sind klar: Seit über
zehn Jahren bleibt die Lohnent-
wicklung in Deutschland weit hin-
ter der anderer Länder zurück. Von
2000 bis 2005 stiegen die Arbeits-
kosten je Stunde in Deutschland
um 1,8 Prozent jährlich – nur halb
so schnell wie im Durchschnitt der
Europäischen Union oder den USA.
Trotz gewaltiger Exportsteigerun-
gen war das Wirtschaftswachstum
weitaus schwächer und die Be-
schäftigungsentwicklung schlech-
ter. Weil die Binnennachfrage in
Deutschland aufgrund der zu
schwachen Lohnsteigerungen
zurückblieb. Denn vier Fünftel der
Beschäftigten arbeiten für den
inländischen Bedarf, nur ein Fünftel
für den Export.

Noch aussagekräftiger sind die
so genannten Lohnstückkosten.
Sie berücksichtigen nicht nur die
Lohn-, sondern auch die Produkti-
vitätsentwicklung – also die Leis-
tungsfähigkeit der Beschäftigten.
Da die Produktivität in Deutschland
in den letzten zehn Jahren im
Unterschied zu den Löhnen stark
gestiegen ist, sind die Lohnstück-
kosten noch stärker hinter den
anderen europäischen Ländern
zurückgeblieben. 

Mindestlohn statt Hartz IV
Deutschlands Problem sind die

zu niedrigen Löhne. Die Zumutun-
gen durch Hartz IV haben das Pro-
blem noch verschärft. Eine höhere
Binnennachfrage erfordert höhere
Löhne. 

Deshalb ist der gesetzliche 
Mindestlohn nicht nur wegen der
Menschenwürde, sondern auch
aus ökonomischen Gründen unver-
zichtbar. Er würde dazu führen,
dass gerade Menschen mit niedri-
gen Einkommen profitieren. Sie
geben das zusätzliche Einkommen

fast vollständig wieder aus und
stärken so unmittelbar die danie-
derliegende Binnennachfrage.

!Deutschlands Problem sind
nicht die Lohnkosten der
Unternehmen, sondern die
schwindsüchtige Binnen-
nachfrage.

Lohnstückkosten geben den Anteil
der Lohnkosten an den geschaf-
fenen Werten wieder. Niedrige
Lohnstückkosten lassen sich durch
niedrige Löhne, aber auch durch
hohe Produktivität erreichen.
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Nachholbedarf bei den Löhnen
Entwicklung der Lohnstückkosten 1995 bis 2006

In keinem Land sind die Lohnkosten je produzierter Einheit in den letzten Jahren so wenig gestiegen wie
in Deutschland. Die Reallöhne sanken bei gleichzeitig hohem Produktivitätszuwachs. Das hat – zusammen
mit der hohen Qualität – Deutschland einen Exportweltmeistertitel nach dem anderen eingebracht.  

 

Quelle: EU Ecofin, Mai 2006
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Je produziertem 
Stück sind die 
Löhne in 
Deutschland in den
letzten elf Jahren
nur um ein
Prozent gestiegen.

 

 

In den übrigen
Euro-Ländern
war der Anstieg
fast fünfzehn
mal so hoch wie 
in Deutschland.

Die BDA lehnt gesetzliche Mindestlöhne gleich welcher Form
entschieden ab. Ein Arbeitslosengeldempfänger muss einen Job
auch dann annehmen, wenn er bis zu 20 Prozent unter seinem
bisherigen Tariflohn bezahlt wird. Nach Inkrafttreten des Hartz-
IV-Gesetzes und der neuen Zumutbarkeitsregelung für Arbeits-
losengeld-II-Bezieher gilt das erst recht. Mindestlöhne würden
diese Regelung ins glatte Gegenteil verkehren.

Newsletter der Bundesvereinigung der 
Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) vom 13. April 2005



Auch CDU/CSU und FDP-Politi-
ker wissen, dass man von drei

oder vier Euro je Stunde nicht
leben kann. Deshalb reden sie von
einem Mindesteinkommen, das 
die Gesellschaft gewährleisten 
soll. Hört sich für viele gut an, 
aber was verbirgt sich dahinter?

Der Staat soll Hungerlöhne 
so weit aufstocken, dass die Be-
schäftigten damit überleben kön-
nen. Anstatt die Arbeitgeber zu
verpflichten, menschenwürdige
Einkommen zu zahlen.

Arbeitslosengeld II als Kombilohn 
Derartige Kombilöhne gibt es

jedoch bereits in Deutschland. 
Das Arbeitslosengeld II ist faktisch
ein Kombilohn. Mit Hartz IV ist der
Zumutbarkeitsschutz entfallen.
Deshalb muss praktisch jede Arbeit
angenommen werden, auch wenn
man davon nicht leben kann. 

Bei Ablehnung drohen scharfe
Sanktionen. Der Lohn wird dann
mit Arbeitslosengeld II aufgestockt. 

Für jedes noch so niedrig ent-
lohnte Arbeitsangebot finden sich
daher genügend Bewerberinnen
und Bewerber. Immer mehr Unter-
nehmer nutzen den Arbeitslosen-
geld II-Kombilohn aus, um Armuts-
löhne noch weiter zu drücken. 
100 Euro weniger Lohn vom
Arbeitgeber bedeuten bei Arbeits-
losengeld II-Empfängern nur einen
Verlust von 20 Euro im Portmonee,
weil das Arbeitslosengeld II steigt. 

Deshalb kürzen viele Unternehmer
die Stundenlöhne mit dem Verweis,
dass ein Großteil des Verlustes 
ja von der Arbeitsagentur ausge-
glichen wird. Faktisch werden so
Unternehmer durch Arbeitslosen-
geld II subventioniert. 

Spirale nach unten
Im Ergebnis können immer

mehr Menschen von ihren Löhnen
nicht mehr leben. Auch darüber-
liegende Löhne werden mit her-
untergezogen. Dafür wachsen 
die Arbeitslosengeld II-Ausgaben.
Politiker der großen Koalition 
fordern deshalb immer wieder,
Arbeitslosengeld und Hinzuver-
dienstgrenzen weiter abzusenken.
Eine Spirale nach unten, die nur
durch einen gesetzlichen Mindest-
lohn gestoppt werden kann!

Auch die Minijobs führen zu
Lohndumping: Scheinbar fördert
der Staat die Beschäftigten, denn
diese zahlen keine Sozialbeiträge.
Tatsächlich subventioniert er die
Unternehmer, denn diese kürzen
die Bruttolöhne. Die Beschäftigten 

!Kombilöhne fördern 
Lohndumping und
beschleunigen die Spirale
nach unten: weniger 
Kaufkraft, mehr Arbeits-
lose, Druck auf die Löhne.
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Kombilohn – Subventionierung 
von Lohndumping

Kombilohn – Subventionierung
von Lohndumping

Arbeitslosengeld II als Kombilohn

Immer mehr Erwerbstätige – mittlerweile über 1,1 Millionen – erhalten zusätzlich Arbeitslosengeld II, weil 
ihr Einkommen zum Überleben nicht reicht. Unternehmer senken Niedriglöhne immer weiter. Der Arbeits-
losengeld II-Bezug trotz Vollzeitarbeit hat sich auf fast eine halbe Million mehr als verdoppelt.
Quelle: Bundesagentur für Arbeit
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Geringfügig Beschäftigte

sozialversichert Teilzeitbeschäftigte

Vollzeitbeschäftigte

Tatsächlich gibt es in Deutschland längst ein garantiertes 
Mindesteinkommen: Reicht das eigene Einkommen für die 
Existenzsicherung nicht aus, hilft die Solidargemeinschaft der
Bürger durch soziale Transfers. Der Staat darf diese Verant-
wortung nicht auf die Unternehmer abwälzen.

Gemeinsame Erklärung von Wirtschaftsrat der CDU 
und Arbeitgeberverbänden, März 2007



akzeptieren das, weil sie auf das
Nettoeinkommen schauen. Die
Dummen sind letztlich die Steuer-
und Beitragszahler.

Besonders übel sind die Ein-
Euro-Jobs, bei denen den Betroffe-
nen sogar elementare Arbeitneh-
merrechte wie bezahlter Urlaub,
Lohnfortzahlung bei Krankheit
oder Streikrecht vorenthalten 
werden.

Untersuchungen zeigen, dass
so zu Dumpingbedingungen viele
Arbeiten erledigt werden, die 
früher von regulär Beschäftigten
geleistet wurden.

Konzepte der großen Koalition
Die große Koalition diskutiert,

Hinzuverdienst aus geringfügigen
Beschäftigungen fast vollständig
mit dem Arbeitslosengeld II zu ver-
rechnen. Damit soll der „Anreiz“
verstärkt werden, mehr zu arbeiten,
möglichst Vollzeit. Doch die Men-
schen sind arbeitslos, weil es nicht
genug Arbeitsangebote gibt. Nicht
weil sie die angebotenen Stellen
nicht wollen.

Bei Löhnen ab 800 Euro monat-
lich soll es keine Aufstockung mit
Arbeitslosengeld II mehr geben.
Stattdessen einen Einkommenszu-
schuss, der bis zu einem Lohn von
1300 Euro abgeschmolzen wird.
Damit würden einige vollzeitbe-
schäftigte Niedriglöhner etwas 
besser, die Mehrzahl der Aufstocker
aber schlechter gestellt als heute
mit Arbeitslosengeld II und Hinzu-
verdienst. Für viele drohen noch
geringere Einkommen oder eine
längere Arbeitszeit für das gleiche
Geld.

Ein existenzsichernder Mindest-
lohn ist dabei nicht vorgesehen.
Damit würde Lohndumping nicht
gestoppt, sondern die Subventio-
nierung und Förderung von Niedrig-
löhnen noch ausgeweitet. Die
Lohnsubventionierung käme durch
Lohnsenkung letztlich beim Unter-
nehmer an. Steuergelder würden
verschleudert.

Mindestlohn statt Subvention!
ver.di und NGG wollen keine

staatliche Förderung und Sub-
ventionierung von Lohndumping
durch breit angelegte Kombilöhne.
Sinnvoll können Lohnkostenzu-
schüsse nur dann sein, wenn sie
auf bestimmte Problemgruppen
konzentriert, zeitlich befristet und
mit Qualifizierung verbunden sind.
Es muss sich um sozialversicherte
und tariflich, zumindest nach
Mindestlohnstandards bezahlte
Arbeitsplätze handeln. Sie müssen
auf zusätzliche und gemeinnützige
Arbeiten beschränkt bleiben. 
Nur dann bleiben auch die Kosten
überschaubar.* 

Andernfalls tritt der sogenannte
Drehtüreffekt ein: Subventionierte
Beschäftigte verdrängen unsub-
ventionierte. Diese werden anders-
wo subventioniert wieder einge-
stellt und verdrängen weitere
unsubventionierte. Im Endeffekt
wird viel Geld für Subventionen
ausgegeben, aber mehr Arbeits-
plätze sind nicht entstanden. 

!Breit angelegte Kombi-
löhne bringen kaum
Beschäftigung, sind aber
enorm teuer. Milliarden
Euro werden verschwendet
und fehlen für sinnvolle
Aufgaben.

!Kombilöhne verdrängen
reguläre Beschäftigung. Sie
sind ein trojanisches Pferd,
um das Sozialniveau immer
weiter abzusenken.

A R M  T R O T Z  A R B E I T ?
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* Siehe hierzu das 
Positionspapier des
ver.di Bundesvorstand:
„Kombilöhne“ unter
http://wipo.verdi.de und
IMK Report Nr. 8-2006,
Kombilöhne – Zwischen
Illusion und Wirklichkeit



Franka Mahler ist gelernte Friseu-
rin. Für 3,50 Euro die Stunde 

arbeitet sie in einem Salon in Zwi-
ckau. Mit Erstaunen hat sie gelesen,
dass Länder wie Frankreich oder
Großbritannien einen Mindestlohn
von über acht Euro haben. Ihre
Chefin sagt, dass dann der Salon
sich nicht mehr rentieren würde. 

Mindestlohn bringt Jobs
Ein Mindestlohn von 7,50 Euro

pro Stunde verbessert in Deutsch-
land die Einkommenssituation von
2,4 Millionen Vollzeitbeschäftigten
und noch einmal mindestens so
vielen Teilzeitbeschäftigten. Sie
werden den größten Teil des zu-
sätzlichen Einkommens wieder
ausgeben und damit gesamtwirt-
schaftlich die Nachfrage anregen. 

Eine neue wirtschaftswissen-
schaftliche Studie kommt zu dem
Ergebnis, dass durch die Einfüh-
rung eines gesetzlichen Mindest-
lohns kein Arbeitsplatzabbau
droht. 

Im Gegenteil: Nach anfänglich
sogar noch höheren Beschäfti-
gungseffekten bleibt langfristig ein
Plus von 100.000 Arbeitsplätzen.* 

Ein Teil der Unternehmen wird
versuchen auf den Mindestlohn
mit Preissteigerungen zu reagieren.
Vor allem kleinere Betriebe – zum
Beispiel Friseure – die nicht über
große Gewinne verfügen, werden
so verfahren. Durch den Mindest-
lohn kann sich aber kein Betrieb
mehr durch Lohndumping Vorteile
verschaffen. Der Mindestlohn wird
auch helfen, dass höhere Preise
gezahlt werden können. Die Nach-
frage wird gestärkt. 

In Großbritannien sanken in
den ersten drei Jahren nach der
Einführung des Mindestlohnes die
Profite der besonders betroffenen
Unternehmen um acht Prozent.
Dies hat aber die Betriebe nicht 
in ihrer Existenz bedroht. Bessere
Löhne konnten gut aus den Ge-
winnen bezahlt werden. Viele
Unternehmen haben ihre eigenen
Taschen gefüllt zu Lasten der
Beschäftigten mit Armutslöhnen.

Seit der Einführung des Min-
destlohns in Großbritannien 1999
ist die Arbeitslosigkeit sogar
gesunken. Obwohl der Mindest-
lohn mehrfach erhöht wurde, auf
umgerechnet über acht Euro. 

Lohnspirale nach unten
In vielen Branchen, die Niedrig-

löhne zahlen, herrscht harter
Konkurrenzkampf. Betriebe unter-
bieten sich gegenseitig mit immer
günstigeren Angeboten und ver-
suchen die Kosten bei den Beschäf-
tigten einzusparen:
■ Haarschnitte sind schon für zehn

oder gar acht Euro zu haben. 
Für Friseure und Friseurinnen 
ist eine gewerkschaftliche Orga-
nisierung schwierig. Folglich
können sie dem Druck auf die
Löhne wenig entgegensetzen. 

■ Handelsunternehmen klagen
über Dumpingkonkurrenz durch
Discounter. Immer mehr Arbeits-
plätze werden in billigere Mini-
jobs umgewandelt.

!Der Mindestlohn schafft
dauerhaft 100.000 
zusätzliche Arbeitsplätze.

A R M  T R O T Z  A R B E I T ?
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Jobkiller Mindestlohn?

Ein Mindestlohn würde arbeitsmarktpolitisch einen Riesen-
schaden anrichten. Den schätzungsweise drei Millionen Arbeits-
losen mit geringer Qualifikation wäre die Rückkehr auf den
Arbeitsmarkt dann endgültig verbaut.

Martin Kannegiesser, Präsident von Gesamtmetall

* Ergebnis einer 
ökonometrischen 
Studie von Bartsch 
Econometrics



Privatisierung und Deregulie-
rung treiben diese Entwicklung
voran. Zum Beispiel: Bei der Tele-
kom und der Post gibt es einen
hohen gewerkschaftlichen Organi-
sationsgrad. Und angemessene
Löhne und Sozialstandards.

Für die neuen privaten Konkur-
renten gelten diese Tarife nicht. 
Bei den Telekom-Konkurrenten
gibt es zwar auch Tarifverträge, 
die von denen der Telekom nicht
stark abweichen. Jedoch sind viele
Leistungen, vor allem Call-Center
outgesourct. Hier wird ebenso wie
bei den meisten Postkonkurrenten
mit Niedriglöhnen und einem ho-
hen Anteil geringfügig Beschäftig-
ter gearbeitet. Zum Teil herrschen
skandalöse Bedingungen und 
werden nur Hungerlöhne gezahlt.

Etwa beim Briefzusteller Jurex.
Der überwiegende Teil der Be-
schäftigten dort ist zusätzlich auf
Arbeitslosengeld II angewiesen. 
Ein gesetzlicher Mindestlohn 
würde hier eine unterste Schranke
einziehen, die das Lohndumping
begrenzt.

Niedriger Lohn – 
geringe Qualifikation?

Die Gegner von Mindestlöhnen
argumentieren, dass für einfache
Tätigkeiten nur ein geringer Lohn
gezahlt werden kann. Neoliberale
behaupten, nur mit noch mehr
und noch geringeren Niedriglöh-
nen könnten gering Qualifizierte
wieder einen Job finden.

Entscheidend für die Beschäf-
tigung ist jedoch nicht die Lohn-
höhe, sondern die Nachfrage nach
Arbeitskräften. Die Lohnhöhe
hängt vor allem von der Durch-
setzungsfähigkeit ab. Gibt es eine
starke Nachfrage nach Arbeits-
kräften, können angemessene und
steigende Löhne durchgesetzt wer-
den. Ist die Nachfrage schwach,

gerade weil die Binnennachfrage
lahmt, entsteht ein Druck auf die
Löhne.

In dem Maße, in dem die Be-
schäftigten sich gewerkschaftlich
organisieren, können sie sich die-
sem Druck erwehren. Allerdings
müssen sie in der Lage sein Tarif-
verträge durchzusetzen. In Anbe-
tracht von Massenarbeitslosigkeit
sind bereits in den 1990er Jahren
viele Tarife brüchig geworden. 
Viele Tarife sind durch Tarifflucht
der Unternehmer erodiert. 

Entscheidend ist aber, dass der
tarifliche Schutz durch politische
Entscheidungen unterlaufen wur-
de. Ausweitung der Befristungen
(2001), der Leiharbeit (2002) und
der Minijobs (2003) und der Fort-
fall des Zumutbarkeitsschutzes
beim Arbeitslosengeld II, das sind
die Etappen der Deregulierung.
Seit 2004 müssen Erwerbslose 
jeden Job zu praktisch jeder Be-
zahlung annehmen.

Dies führt vor allem dazu, dass
selbst gut qualifizierte Beschäftigte
gezwungen werden, zu Niedrig-
und zum Teil zu Hungerlöhnen zu
arbeiten. Weil diese Bewerberin-
nen und Bewerber vorgezogen
werden, bekommen immer mehr
geringer Qualifizierte keinen Job.
Lohnsenkung ändert daran nichts.

!Gering Qualifizierte sind
besonders häufig arbeits-
los, weil sie von qualifizier-
teren Bewerbern verdrängt
werden. Nicht weil sie zu
hohe Löhne verlangen.

A R M  T R O T Z  A R B E I T ?
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Gewinne gemacht haben.

Stephen Machin, Center of Economic Performance, 
London, Handelsblatt vom 6. März 2006



Viele Niedriglöhne sind durch
Tarifverträge festgelegt. Den

niedrigsten Tariflohn haben die 
Friseurinnen und Friseure in Sach-
sen-Anhalt. 3,06 Euro die Stunde!
Viele andere Tariflöhne liegen
unterhalb der von den Gewerk-
schaften geforderten 7,50 Euro. 

Ist das nicht schizophren? Sind
die Gewerkschaften mit ihrer For-
derung nach einem gesetzlichen
Mindestlohn überhaupt glaub-
würdig?

Zunächst: Tarifverträge werden
zwischen Unternehmern bzw.
ihren Verbänden und Gewerk-
schaften ausgehandelt. Um sich
gegen Unternehmer durchzu-
setzen, bedarf es Durchsetzungs-

macht. Und die ist in vielen Be-
reichen geschwächt.

Warum werden dann Tarifver-
träge mit menschenunwürdigen
Löhnen überhaupt akzeptiert? 
Alle Tarifregelungen unterhalb von
7,50 Euro die Stunde werden in
den Gewerkschaften kritisch über-
prüft. ver.di hat eine ganze Reihe
von Niedrigsttarifverträgen nicht
verlängert.

Aber vielfach war es das kleine-
re Übel, ungenügende Regelungen
hinzunehmen. Die Alternative
wäre gar kein Tarifvertrag mehr.
Und dann könnten die Unterneh-
mer den einzelnen Beschäftigten
so ziemlich alles diktieren. Dem
freien Fall der Löhne wäre erst
recht Tür und Tor geöffnet. Ver-
weigert ver.di die Unterschrift 

unter einen Tarifvertrag, besteht
die Gefahr, dass dies sogenannte
„gelbe Gewerkschaften“ auf den
Plan ruft. Sie sind stets bereit,
noch schlechtere Tarifverträge zu
akzeptieren. 

Wachsender Druck auf die Tarife
Das Kernproblem sind die seit

Beginn der 1990er Jahre sich
beständig verschlechternden Rah-
menbedingungen der Tarifpolitik.
Die weißen Flecken auf der Tarif-
landkarte sind deutlich größer
geworden. Sie konzentrieren sich
auf den Osten, auf den privaten
Dienstleistungssektor und auf
Klein- und Mittelbetriebe. 

Die seit über 30 Jahren anhal-
tende und gestiegene Massen-
arbeitslosigkeit übt einen gewalti-
gen Druck auf die Tarifverdienste
aus. Seit vielen Jahren predigen 
die meisten Politiker Lohnverzicht.
Und üben subtil Druck auf Tarif-
verhandlungen aus. 

Gerade die rot-grüne Regierung
hat unter dem Beifall von CDU/
CSU mit politischen Entscheidun-
gen die tarifpolitischen Handlungs-
möglichkeiten beeinträchtigt. 
So wurde 2002 die Leiharbeit de-
reguliert. In einigen Unternehmen
liegt heute der Anteil von Leih-
arbeit bereits bei 20 oder 30 Pro-
zent der Beschäftigten; zum Teil
noch höher. Die Hälfte der neuen
Arbeitsplätze im Aufschwungjahr
2006 waren Leiharbeit-Jobs. Sie
sind für die Unternehmer billiger
und können bei Nachlassen der
Konjunktur problemlos gekündigt
werden. Für die Tarifpolitik ist dies
verheerend: Leiharbeitnehmer
ersetzen besser bezahlte Stamm-
belegschaften. Ähnliche Wirkung
hat Befristung. 

Die entscheidende Fußfessel 
für die Tarifpolitik ist Hartz IV. Wer
den Job verliert, kann nach einem

!Immer mehr Lohndumping
durch mehr Leiharbeit,
Befristungen, Minijobs und
Hartz IV.

A R M  T R O T Z  A R B E I T ?
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Tarifpolitik reicht nicht aus

Anteil der Beschäftigten in tarifgebundenen Betrieben 2003 

Die Tarifbindung, also der Anteil der Beschäftigten in tarifgebundenen Betrieben, ist vor allem in vielen 
Dienstleistungsbranchen und in Ostdeutschland schwach. 
Quelle: Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichliches Institut der Hans-Böckler-Stiftung (WSI)
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Jahr in die Verarmung abstürzen.
Beschäftigte überlegen dreimal,
sich im Betrieb zu wehren.

Durch den faktischen Fortfall
des Zumutbarkeitsschutzes wird
zusätzlich ein massiver Druck auf
die Löhne ausgeübt. Erwerbslose
werden gezwungen, praktisch 
jede Arbeit zu beliebig niedrigen
Löhnen anzunehmen. So wurde
entscheidend durch rot-grüne 
Politik der Niedrig- und Hunger-
lohnsektor geschaffen. Die Lohn-
strukturen kommen letztlich immer
mehr ins Rutschen. 

Gewerkschaften für Mindestlohn
Gewerkschaften müssen poli-

tisch dafür kämpfen, dass die Rah-
menbedingungen für Tarifpolitik
wieder besser werden. Tarifpolitik
heißt heute auch Zurückdrängung
von Tarifunterbietung und Leih-
arbeit. Und natürlich: Hartz IV
muss weg! Wir brauchen eine
bedarfsorientierte Grundsicherung
mit vernünftigem Zumutbarkeits-
schutz. 

Und wir brauchen einen exis-
tenzsichernden gesetzlichen Min-
destlohn. Dieser schließt bessere
tarifliche Regelungen nicht aus. 
Bei anderen Regelungen ist das
Zusammenspiel von gesetzlichen
Mindeststandards und tariflichen
Besserstandards seit Jahrzehnten
Realität. Zum Beispiel gibt es ge-
setzliche Mindesturlaubszeiten 
ebenso wie eine gesetzliche
Höchstarbeitszeit. Alles wird in 
vielen Tarifverträgen deutlich 
besser geregelt. 

Allgemeinverbindlichkeit 
und Entsendegesetz

Die Gewerkschaften fordern
außerdem eine vereinfachte An-
wendung der Allgemeinverbind-
lichkeitserklärung, die nicht mehr
von den Arbeitgeberverbänden
blockiert werden kann. 

Darüber hinaus ist die Aus-
weitung des Arbeitnehmerent-
sendegesetzes auf alle Wirt-
schaftsbereiche notwendig. Eine
Ausweitung des Entsendegesetzes
ohne einen gesetzlichen Mindest-
lohn ist aber vollkommen unge-
nügend. Sonst bestünde die
Gefahr, dass für eine Branche die
jeweils niedrigsten Tariflöhne zum
bundesweiten Mindestlohn wür-
den – z. B. 3,06 Euro je Stunde aus
Sachsen-Anhalt für Friseurinnen
und Friseure. In der Mehrzahl der
Niedriglohnbranchen ist das Ent-
sendegesetz ohne gesetzlichen
Mindestlohn gar nicht anwendbar.

!Tarifverträge allein sind
kein ausreichendes Mittel
gegen Armutslöhne. 
Wir brauchen auch gesetz-
liche Regelungen.

A R M  T R O T Z  A R B E I T ?
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Branche Land/Region Betrag in €

Bäckerhandwerk Berlin West 6,22
Berlin Ost 4,86

Bewachungsgewerbe, Schleswig-Holstein 5,30
Separatwachdienst Thüringen 4,40

Einzelhandel Niedersachsen 6,56
Mecklenburg-Vorpommern 7,08

Fleischerhandwerk Nordrhein-Westfalen 6,34
Sachsen 4,61

Floristik Baden-Württemberg 5,94
Sachsen-Anhalt 4,35

Friseurhandwerk Nordrhein-Westfalen 4,93
Sachsen-Anhalt 3,06

Gebäudereiniger- Hessen 5,80
handwerk Sachsen-Anhalt 3,87

Groß- und Saarland 7,25
Außenhandel Sachsen-Anhalt 7,03

Hotel- und Nordrhein-Westfalen 5,34
Gaststättengewerbe Sachsen-Anhalt 4,61

Kfz-Handwerk Schleswig-Holstein 6,67
Mecklenburg-Vorpommern 4,80

Privates Transport- Rheinland-Pfalz 6,61
und Verkehrsgewerbe Thüringen 6,29

Bundesverband West 7,38
Zeitarbeit Personal- Ost 6,26
Dienstleistungen (BZA)

Interessenverband West 7,00
Deutscher Zeitarbeits- Ost 6,06
unternehmen (iGZ)

Ausgewählte Tarifvergütungen unter 7,50 €

Quelle: WSI-Tarifarchiv, ver.di-Tarifarchiv, Stand: Februar 2007

Allgemeinverbindlichkeitserklärung

Tarifverträge gelten nur für Unternehmen, die Mitglied im Arbeitgeber-
verband sind. Wenn der Bundesarbeitsminister sie für allgemeinverbindlich
erklärt hat, gelten sie auch für alle anderen. Voraussetzung dafür ist, 
dass mindestens die Hälfte der Beschäftigten vorher schon tarifgebunden
war und Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften zustimmen.

Arbeitnehmerentsendegesetz

Es regelt, dass tarifvertragliche Mindestlöhne und gesetzliche Schutzvor-
schriften auch für Beschäftigte eingehalten werden müssen, die von
Unternehmen aus dem Ausland entsandt werden. Es gilt seit 1996 für das
Baugewerbe und seit 2007 auch für das Gebäudereiniger-Handwerk.



Von der Arbeit muss man leben
können. Wir fordern einen

gesetzlichen Mindestlohn von 
mindestens 7,50 Euro. Warum?
Armutslöhne sind ein Verstoß
gegen die Menschenwürde. Ein
Mensch muss für seine Vollzeit-
Erwerbsarbeit von seinem Arbeit-
geber einen Lohn erhalten, der 
seine Existenz sichert. Er muss sich –
und ein Kind – von seiner Arbeit
ernähren können, ohne auf die 
Hilfe anderer angewiesen zu sein.

Was ist gerecht? 
Wozu soziale Rechte?

Der Arbeitslohn für Vollzeitar-
beit muss ein unabhängiges und
menschenwürdiges Leben ermög-
lichen. Was ist das, ein menschen-
würdiges Leben? Dazu gehört
mehr als die Abwesenheit von
Hunger und materieller Not. 

In einem demokratischen
Gemeinwesen sollen alle als freie
und gleiche Bürgerinnen und Bür-
ger – mit gleichen Rechten und
Pflichten – beteiligt sein. Das ist
das Sozialstaatsprinzip. Darüber
waren sich die Mütter und Väter
unseres Grundgesetzes einig.

Armutslöhne sind ein Verstoß
gegen die Grundprinzipien des
Sozialstaats und der Demokratie.
Keine Demokratie ohne Gerechtig-
keit. Die Bürgerinnen und Bürger
brauchen die nötigen Mittel für
ihre Beteiligung am gesellschaft-
lichen Leben und für die Verwirk-
lichung ihrer demokratischen
Rechte. Das liberale Freiheitsver-
ständnis, Ursprung unserer Demo-
kratie, reicht nicht aus, um alle 
zu beteiligen. Deshalb wurde es
durch Teilhaberechte und soziale
Rechte erweitert.

Recht auf angemessene und 
gerechte Entlohnung

Schon die Allgemeine Erklärung
der Menschenrechte von 1948 ent-
hält das „Recht auf eine angemes-
sene und befriedigende Entloh-
nung, die . . . eine der menschlichen
Würde entsprechende Existenz
sichert.“ Die Europäische Sozial-
charta des Europarates von 1966
beinhaltet nicht nur Rechte für
Beschäftigte, sondern setzt auch
Maßstäbe für sonstige soziale und
selbst für kulturelle Rechte.

Minimum: 60 Prozent 
vom Durchschnitt

Wie hoch soll der Mindestlohn
sein? In der Europäischen Sozial-
charta wurde nicht nur bestimmt,
dass der Lohn existenzsichernd
sein soll. Es wurde auch festgelegt,
wie hoch das Arbeitseinkommens-
niveau sein soll, das nirgendwo
unterschritten werden darf. Aus-
gangspunkt ist der Durchschnitts-
lohn im jeweiligen Land. 60 Pro-
zent des Nettolohns davon bilden
prinzipiell die Grenze nach unten.
Nur, wenn ein Land nachweisen
kann, dass auch darunter noch ein
angemessener Lebensstandard 
garantiert ist, ist das gegebenen-
falls noch vereinbar mit der Euro-
päischen Sozialcharta. 50 Prozent
sind dabei die absolute Unter-
grenze.

!Ein menschenwürdiges
Leben ist nur möglich, wenn
die kulturelle und politische
Teilhabe an der Gesellschaft
gewährleistet ist.
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Existenzsicherndes Einkommen 
als Grundrecht

Existenzsicherndes Einkommen 
als Grundrecht

Normen für einen angemessenen und gerechten Lohn:

IAO – Internationale Arbeitsorganisation (1928)

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (1948)

Europäische Sozialcharta des Europarates (1961)

EU-Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer (1989)

Nationale Verfassungen, z. B. Belgien, Italien, Spanien, Portugal, 
Tschechien

Deutsche Landesverfassungen, z. B. Hessen, Nordrhein-Westfalen

Für jede Beschäftigung ist ein gerechtes Entgelt zu zahlen. 
Zu diesem Zweck empfiehlt es sich, dass entsprechend den 
Gegebenheiten eines Landes den Arbeitnehmern ein gerechtes
Arbeitsentgelt garantiert wird, das heißt ein Arbeitsentgelt, 
das ausreicht, um ihnen einen angemessenen Lebensstandard 
zu erlauben.

EU-Grundrechtecharta, Titel 5 Abs.1



Die Wirklichkeit ist gegenwärtig
deutlich davon entfernt. 50 Pro-
zent werden nur in einem Teil der
Länder in der EU erreicht. Mit dem
von uns geforderten Mindestlohn
von 7,50 Euro wird Deutschland
gerade einmal 45 Prozent des
Durchschnittslohns erreichen. Mit
neun Euro lägen wir bei 54 Pro-
zent. 

Gerechtigkeit: 
Umkämpftes Terrain

Wir haben vernünftige Begrün-
dungen für einen gerechten und
fairen Lohn. Wir haben entspre-
chende soziale Rechte in den Ver-
fassungen. Wir leben in einem der
reichsten Länder der Welt. Doch die
Kluft zwischen Arm und Reich wird
immer größer. Wie kommt das?

Die Frage „Was ist gerecht?“ ist
nicht ein für alle Mal beantwortet.
Vorstellungen von Gerechtigkeit
sind Veränderungsprozessen unter-
worfen. Eine Verständigung dar-
über muss immer wieder neu her-
gestellt werden. Wer sich dabei
durchsetzen kann, ist auch von
gesellschaftlichen Machtverhältnis-
sen abhängig. Als die sozialen
Rechte durchgesetzt wurden, waren
die Gewerkschaften stark. Die
sozial Schwachen hatten eine star-
ke Lobby bei der Definition von
Gerechtigkeit. Derzeit sind die
abhängig Beschäftigten und ihre
Organisationen unter Druck. Und
schon versuchen interessierte Kräf-
te, Gerechtigkeit umzudefinieren.

„Gerechtigkeit wird heute
umprogrammiert“, sagt der Ethik-
professor Franz Segbers. Ungleich-
heiten sollen nicht nur akzeptiert,
sondern sogar gefördert werden. 

Ungleichheiten sind nicht mehr
bedauerlich, sondern ein Ansporn
für die individuelle Jagd nach dem
Glück. Es geht nicht mehr um die
Teilhabe an der Gesellschaft, son-
dern nur noch um die Teilhabe an
der Erwerbsarbeit. 

Hier wird deutlich, dass nicht
nur Zahlen, Daten, Fakten wichtig
sind. Wir müssen auch um Begriffe
und Werte kämpfen. Die Initiative
für den gesetzlichen Mindestlohn –
und damit für ein existenzsichern-
des Erwerbseinkommen, das ein
menschenwürdiges und unabhän-
giges Leben ermöglichen soll – ist
da ein erster Schritt.

!Gerechtigkeit wird heute
umprogrammiert. Der
Abbau des Sozialstaats
wird nun im Namen 
der Gerechtigkeit voran-
getrieben.
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Peer Steinbrück, „Die Zeit“ Nr. 47, 2003



Liberalisierung, Deregulierung
und Rückzug des Staates, kurz

„mehr Markt“ in allen Mitglieds-
ländern. Das ist nach wie vor die
vorherrschende Strategie in der
Europäischen Union. So soll an-
geblich Beschäftigung geschaffen
werden. Im März 2000 hatten die
EU-Staats- und Regierungschefs in
Lissabon den Beschlusses gefasst:
Die EU sollte bis 2010 zum „wett-
bewerbsfähigsten und dynamischs-
ten Wirtschaftsraum der Welt“
werden. Ihr wichtigstes Vorhaben:
Die Dienstleistungsrichtlinie. 

Der „Bolkestein-Hammer“
Anfang 2004 wurde die Richt-

linie zum „Abbau der bürokrati-
schen Hindernisse für die Wett-
bewerbsfähigkeit Europas“ vom
damaligen EU-Binnenmarktkom-
missar Bolkestein vorgelegt. 
Vor allem mit dem Herkunftsland-
prinzip sollte die Schaffung eines
freien Binnenmarktes für Dienst-
leistungen bis 2010 vorangetrie-
ben werden: Wer in einem ande-
ren EU-Land Dienste anbietet,
muss sich nur an die Gesetze des

eigenen Landes halten. Damit 
würden in jedem Land der EU
gleichzeitig völlig unterschiedliche
Tarifrecht-, Steuer-, Umweltrecht-
oder Arbeitsschutzsysteme gelten.
So viele, wie es EU-Länder gibt. 

Vorteile aus diesen ungleichen
Wettbewerbsbedingungen hätten
vor allem Dienstleister aus EU-
Staaten mit niedrigen Standards
bei Löhnen, bei Steuern, beim
Umwelt- und beim Arbeitsschutz. 

Die Unterschiede bei den
Arbeitskosten sind erheblich: 
Von 206 Euro im Monat in Bulga-
rien bis rund 4.370 Euro im Monat
in Schweden und Luxemburg. 
Ein radikaler Unterbietungs- und
Dumpingwettlauf wäre die Folge –
letztlich zum Schaden aller. Ins-
besondere Dienstleister mit ver-
gleichsweise hohen Standards 

bei den Löhnen, aber auch bei 
den Arbeitsschutz- und Umwelt-
bestimmungen wären Opfer einer
europaweiten Abwärtsspirale.

Protest zeigt Wirkung
Den Gewerkschaften gelang 

es zusammen mit vielen Initiativen
und engagierten Bürgerinnen und
Bürgern den Protest gegen ein
unsoziales Europa zu organisieren. 

Der breite öffentliche Protest
hat Eindruck auf das EU-Parlament
gemacht. Der europäische Rat
wurde aufgefordert, eine ent-
schärfte Fassung zu erarbeiten und
unter anderem Dienstleistungen
von allgemeinem Interesse ganz
aus dem Anwendungsbereich der
Richtlinie herauszunehmen. 
Allerdings sind die Forderungen
völlig verwässert oder gar nicht
aufgegriffen worden. Dennoch hat
das EU-Parlament im November
2006 die Dienstleistungsrichtlinie
als „ausgewogenen Kompromiss“
bestätigt, so dass sie nun in Kraft
treten kann. 

!Gegen die Dienstleistungs-
richtlinie demonstrierten im
März 2005 in Brüssel 75.000
Menschen aus ganz Europa,
im Februar 2006 noch 
einmal rund 100.000 in 
Berlin und Straßburg.

!Mit dem Herkunftsland-
prinzip wäre dem Lohn-,
Sozial und Umweltdumping
in Europa Tür und Tor
geöffnet worden.
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Billigkonkurrenz

 
 

Bulgarien

Litauen

Polen

Tschechien

Spanien

Deutschland

Großbritannien

Frankreich

Schweden

Luxemburg

525 €

206 €

735 €

910 €

1.983 €

3.791 €

3.643 €

4.373 €

4.372 €

3.819 €

Arbeitskosten im Monat im Dienstleistungsgewerbe 2004

In Europa sind die Unterschiede bei den Arbeitskosten erheblich. Dort wo sie höher sind, ist auch das
Leben teurer. Die Dienstleistungsrichtlinie bringt die Gefahr eines massiven Unterbietungs- und Dumping-
wettlaufs mit sich. Deshalb brauchen wir den gesetzlichen Mindestlohn.
Quelle: Statistisches Bundesamt



Zwar taucht der Begriff „Her-
kunftslandprinzip“ nicht mehr 
auf. Diese begriffliche Umformu-
lierung ist allerdings weitgehend
Kosmetik.  

Zwar sind die Mitgliedsstaaten
nun dazu befugt, bestimmte
Dienstleistungen aus dem Gel-
tungsbereich der Richtlinie heraus-
zunehmen. Aber nur unter ganz
bestimmten Bedingungen. Etwa
dann, wenn dies aus Gründen der
öffentlichen Ordnung, Sicherheit
und Gesundheit und zum Schutz
der Umwelt erforderlich ist. Gleich-
zeitig müssen Ausnahmeregelun-
gen diskriminierungsfrei, erforder-
lich und verhältnismäßig sein –
was immer das im Einzelnen be-
deutet.

Viel Arbeit für den 
Europäischen Gerichtshof

Letztlich wird bei einer zuneh-
menden grenzüberschreitenden
Bereitstellung von Dienstleistungen
der Europäische Gerichtshof über
Streitfälle entscheiden müssen.
Wann sind zum Beispiel bestimmte
Dienstleistungen aus Gründen der
öffentlichen Ordnung nicht dem
europäischen Markt zu öffnen? 
Da der Gerichtshof für seine häu-
fig marktradikalen Urteile bekannt
ist, ist zu befürchten, dass ein 
sehr starker Deregulierungsdruck
auf die Mitgliedsstaaten entstehen
wird. Letztlich werden immer
weniger Dienstleistungen von der
Richtlinie verschont bleiben.

Gesetzlicher Mindestlohn 
ist notwendig

Selbst bei einer entschärften
Dienstleistungsrichtlinie wären 
nur solche Bereiche gegen Lohn-
dumping geschützt, in denen es
tarifrechtliche Regelungen gibt. 
Gerade Tätigkeiten und Branchen,
in denen keine Tariflöhne gelten
und in denen der Einfluss der
Gewerkschaften gering ist, kämen
weiter unter Druck. Dies gilt be-
sonders für das Bewachungs- und
Entsorgungsgewerbe.

Es gibt also erhebliche Un-
sicherheiten über den tatsäch-
lichen Schutz von Dienstleistungen
in einem europäischen Markt. 

Deshalb werden ein gesetz-
licher Mindestlohn und eine Aus-
weitung des Entsendegesetzes
immer wichtiger. Auch Arbeitgeber
mit Sitz im Ausland wären dann
verpflichtet, deutsche Mindest-
arbeitsbedingungen einzuhalten.
So würde Lohn- und Soziald-
umping ein wirksamer Riegel 
vorgeschoben. 

Um Umgehungsmöglichkeiten
zu begrenzen, müssen auch Be-
schäftigte mit Werkverträgen und
Scheinselbständige mindestens so
bezahlt werden, dass nach Abzug
der üblichen Sozialversicherungs-
beiträge die Höhe des gesetzlichen
Mindestlohnes nicht unterschritten
wird.

!Tatsächlich ist die 
„Bolkestein-Richtlinie“
kaum entschärft worden.
Die Probleme bleiben.
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21Es ist angemessen, darüber nachzudenken, ob Deutschland den
Mindestlohn einführt. Damit wäre sichergestellt, dass die Dienst-
leistungsrichtlinie nicht zu einem Druck auf deutsche Löhne
führt. Aus europäischer Sicht würde einem Mindestlohn in
Deutschland nichts im Wege stehen.

Günter Verheugen, Vizepräsident der EU-Kommission am 
17. Februar 2006 in der WELT



Ein Einkommen, das ein würdiges
Leben ermöglichen soll – darum

geht es beim Mindestlohn. Dabei
ist klar, dass ein Stundenlohn 
von 7,50 Euro, selbst gesteigert
auf neun Euro noch am unteren
Bereich des Erträglichen liegt.

Es geht auch um zusätzliche
Jobs. Durch zusätzliche Binnen-
nachfrage. 

Strangulierte Binnennachfrage 
Die Ausbreitung der Niedrig-

lohnbeschäftigung in den letzten
zehn Jahren hat nicht nur die
Lebenslage für viele Menschen 
verschlechtert. Auch die Binnen-
nachfrage wurde stranguliert.
Zusätzlich. Denn durch geringe
Einkommenssteigerungen, zum 

Teil auch durch echte Einkommens-
kürzungen rutschte die Binnen-
nachfrage in den Keller. 

Es ist doch klar: Autos kaufen
keine Autos. Auch Brötchen kau-
fen keine Brötchen. Nur Menschen
kaufen ein. Allerdings benötigen
sie dazu Geld. Sie benötigen ein
entsprechendes Einkommen. Wenn
dies nicht ausreicht, wird weniger
gekauft und weniger produziert.
Die Beschäftigung wird herunter-
gefahren und die Arbeitslosigkeit
steigt.

Die Tarifpolitik soll für ausrei-
chende Verbesserungen der Ein-
kommen sorgen. Mindestens in
Höhe der Steigerungen der Pro-
duktivität und der Preise – des so
genannten „verteilungsneutralen
Spielraumes“. Diese Zielmarke
wird schon seit langem verfehlt. 
In vielen Bereichen gibt es keine
Tarifverträge oder die gewerk-
schaftliche Durchsetzungskraft ist
besonders schwach.

Mit höheren Einkommen 
Binnennachfrage stärken

Kernelement einer alternativen
Strategie ist die Stärkung der Bin-
nennachfrage. Dies ist die Schlüs-
selfrage für die Bekämpfung der
Arbeitslosigkeit. In jeder Lohntarif-
runde wird nicht nur darüber ent-
schieden, wie viel die Beschäftig-
ten des jeweiligen Tarifbereiches
sich in Zukunft leisten können. Es
wird auch über die Binnennachfra-
ge und damit über die Rückwirkung
auf die Arbeitsplätze in Produktion
und Dienstleistung entschieden. 

Zusätzlich brauchen wir einen
klaren gesetzlichen Rahmen. 
Wir brauchen den gesetzlichen
Mindestlohn. Beginnend mit 
7,50 Euro, ansteigend auf neun
Euro. Das schafft mehr Nachfrage. 

Wir brauchen aber weitere
gesetzliche Flankierungen, zum
Beispiel:
■ Allgemeinverbindlichkeit:

Damit wird per Rechtsverord-
nung bestimmt, dass ein Tarif-
vertrag auch für Unternehmen
gilt, die nicht durch eine Mit-
gliedschaft tarifgebunden sind.
Bisherige Hürden müssen ver-
ringert werden.

■ Entsendegesetz: Damit werden
tarifliche Regelungen für aus-
ländische wie inländische Be-
schäftigte und Unternehmen
verbindlich. Das Entsendegesetz
muss auf alle Branchen ausge-
dehnt werden.

!In der Lohnpolitik muss
immer wieder versucht
werden, mindestens den
verteilungsneutralen 
Spielraum auszuschöpfen.

!Dauerhaft 
100.000 Arbeitsplätze 
schafft der Mindestlohn.
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Obwohl Deutschland in den vergangenen Jahren den stärksten Exportzuwachs hatte, hatte es das 
schwächste Wirtschaftswachtum. Der Export kann die Schwäche der Inlandnachfrage nicht ausgleichen.
Denn 80 Prozent der Beschäftigten arbeiten für den inländischen Bedarf.

 

Quelle: OECD Economic Outlook 80/2006, eigene Berechnungen

Wachstum entsteht durch Binnennachfrage
Reales Wachstum der Nachfragekomponenten 2001–200 6

Binnennachfrage Export
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18%
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18%
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16% 16%
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Zukunftsinvestitionsprogramm 
Auch durch den staatlichen

Schrumpfkurs der letzten Jahre
wurde die Binnennachfrage ge-
schwächt. Und damit das Wirt-
schaftswachstum. 

Wir wollen unser Leben verbes-
sern. Wir wollen die Aufstockung
der staatlichen Investitionen und
Ausgaben. Durch ein Zukunfts-
investitionsprogramm von 40 Milli-
arden Euro. Die eine Hälfte für
Erziehung und Bildung, damit die
Benachteiligung vieler Kinder ein
Ende hat. Die andere Hälfte soll 
in ein – vor allem kommunales –
Investitionsprogramm fließen,
damit Straßen, Brücken und vieles
andere mehr wieder saniert wer-
den können. 

Wir wollen mehr und besser
bezahltes Personal ebenso wie ver-
mehrte Sachausgaben.

1.000.000 Arbeitsplätze können
so entstehen.* Finanziert durch
eine wieder stärkere Beteiligung
der Reichen, Vermögenden und
Unternehmen an unseren Gemein-
schaftsaufgaben. 

Seit Jahren wird die schwache
Konsumkraft beklagt. Trotz Auf-
schwung steht die Binnennach-
frage immer noch auf wackeligen
Beinen. Mit deutlichen Lohner-
höhungen und einem öffentlichen
Zukunftsinvestitionsprogramm
würde sie nachhaltig gestärkt. 

Der Aufschwung ist die beste
Zeit, einen Mindestlohn einzu-
führen. Den Unternehmen geht 
es gut, sie können höhere Lohn-

kosten leicht verkraften. Durch
steigende Nachfrage stützt der
Mindestlohn dann sogar das
Wachstum. So wie in Großbritan-
nien, das nach Einführung des
Mindestlohns 1999 wesentlich
stärker wuchs als Deutschland und
andere Länder. Die Beschäftigung
stieg an, auch in den Branchen,
die vom Mindestlohn betroffen
waren.

Gestärkt werden auch die
öffentlichen Finanzen. Ein Min-
destlohn von 7,50 Euro je Stunde
bringt den Sozialversicherungen
unmittelbar Mehreinnahmen von
über vier Milliarden Euro jährlich.

Mindestlohn als Kampfaufgabe
Die große Mehrheit der Bevöl-

kerung, etwa zwei Drittel, unter-
stützt die Forderung nach einem
gesetzlichen Mindestlohn. Davon
sprechen sich über 90 Prozent für
mindestens 7,50 Euro je Stunde
aus. Selbst unter den Wählern der
CDU hat die Mindestlohn-Forde-
rung eine Mehrheit. Doch im Bun-
destag sieht die Lage anders aus.

Bis auf DIE LINKE – die einen
gesetzlichen Mindestlohn von
wenigstens acht Euro je Stunde
fordert – bestand im politischen
Raum lange Zeit eine breite Front
der Ablehnung gegenüber dem
Mindestlohns. Auf dem DGB-
Kongress im Mai 2006 wurde 
von Müntefering und Merkel die
Einführung eines gesetzlichen 
Mindestlohn abgelehnt. Im Herbst
2006 gab es dann mit der SPD 
ein Übereinkommen, das letztlich
auf einen gesetzlichen Mindest-

!Wir brauchen ein Zukunfts-
investitionsprogramm, das
seinen Namen verdient. Mit
40 Milliarden Euro jährlich
können 1.000.000 Arbeits-
plätze geschaffen werden. 

* siehe hierzu die 
ver.di-Broschüre 
„In unsere Zukunft 
investieren“ unter
http://wipo.verdi.de
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lohn abzielte. Dies wurde aber
immer wieder in Frage gestellt.
Erst seit dem März 2007 hat sich
die SPD-Führung dafür entschie-
den, auch für einen gesetzlichen
Mindestlohn einzutreten. Die Höhe
soll sich am Niveau unserer Nach-
berländer orientieren, einen Euro-
betrag gibt die SPD nicht an. Ihre
Vorschläge in der Koalitionsarbeits-
gruppe laufen aber auf einen Min-
destlohn von nur 6 bis 6,50 Euro 
je Stunde hinaus.

Den heftigsten Widerstand 
leisten die FDP und die CDU/CSU.
Trotz des „C“ im Namen hat 
diese Partei kein Problem damit,
dass Millionen von Menschen trotz
Arbeit arm sind. Für viele bleibt die
Menschenwürde auf der Strecke.
Mit den Worten des ehemaligen
Generalsekretärs Heiner Geissler
könnte man fragen: „Was würde
Jesus heute dazu sagen?“ Einzig
positiv ist, dass die christlich-
demokratische Arbeitnehmerschaft
für die Einführung eines gesetz-
lichen Mindestlohnes eintritt.

In Anbetracht dieser Gemenge-
lage ist nichts entschieden. Ob und
zu welchen Bedingungen der Min-
destlohn kommt – darüber wird
gestritten. Und: Entscheidend ist,
ob von „unten“ Druck gemacht
wird. Je mehr Menschen, je mehr
Kolleginnen und Kollegen sich für
einen Mindestlohn von 7,50 Euro
einsetzen, desto eher wird es ge-
lingen diesen auch als Startmarke
durchzusetzen. Wenn wir einen
befriedigenden Einstieg in den
Mindestlohn haben wollen, müs-
sen wir an möglichst vielen Orten
dafür werben. Uns dafür einset-
zen. Politikern vor Ort unser Anlie-
gen deutlich machen.

Vieles läuft schon. An vielen
Orten gibt es von ver.di, der Ge-
werkschaft NGG und anderen
DGB-Gewerkschaften bereits Akti-
vitäten. Überall geht es im Kern
darum, den Skandal menschen-
unwürdiger Arbeitsbedingungen
anzuprangern. Dies müssen wir
ausweiten. Alle, die nicht wollen,
dass immer mehr Menschen unter
unwürdigen Bedingungen arbei-
ten, sind gefordert mitzumachen. 

Wir müssen in vielfältiger Weise
Öffentlichkeit herstellen. Den
Skandal von Hungerlöhnen deut-
lich machen. Den Protest vor Ort
zuspitzen. Ihn in die örtliche und
regionale Berichterstattung in den
Zeitungen bringen.

!Wir müssen vor Ort Druck
machen – überall!
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Die goldene Nase

ver.di in Thüringen verleiht einen
Preis. Die „goldene Nase“. Den
bekommt der Unternehmer, der
sich gegenüber seinen Beschäftig-
ten „am schlimmsten“ benimmt.
Der sie am meisten ausbeutet.

Entwicklung der Kriterien und 
Auswahl werden von einer
unabhängigen Jury vorgenommen,
in der verschiedene gesellschaft-
liche Gruppen vertreten sind. 
Die Aktionen sind sehr öffentlich-
keitswirksam. Siehe http://gegen-
billiglohn.de

Lange Nacht der Arbeit

In Köln hatte ver.di Journalisten
eingeladen, um ihnen zu zeigen,
wie die Arbeitswelt aussieht. Im
Bus ging es nachts zu verschiede-
nen arbeitenden Kolleginnen und
Kollegen, die zu Billiglöhnen und
zum Teil unter schlechten Bedin-
gungen arbeiten müssen. 

NGG verteilt „Mindestlohntaler“

In Halle wurden in der Innenstadt
Aktionen durchgeführt, um für die
Einführung eines gesetzlichen Min-
destlohnes zu werben. Dabei wur-
den auch Mindestlohntaler verteilt.
Auf den Schokoladenstückchen war
die Forderung nach einem gesetz-
lichen Mindestlohn aufgedruckt. 

Regionale Initiativen 
und Bündnisse

In vielen Orten gibt es mittlerweile
regionale Initiativen und Bündnisse
für den gesetzlichen Mindestlohn,
zum Beispiel auf Landesebene in
Sachsen-Anhalt. Hier haben sich
Gewerkschaften, Vertreterinnen
und Vertreter von Sozialverbänden
und Unternehmen sowie Abgeord-
nete von SPD, CDU und Linkspartei
zusammengefunden, um sich für
den gesetzlichen Mindestlohn ein-
zusetzen. Mehr Informationen
http://www.mindestlohn.de/initiati-
ve/regionale_initiativen/

Der Mindestlohn-Film

Mindestens Lohn zum Leben – so
heißt die CD mit 76 Minuten Lauf-
zeit, die zur Unterstützung der 
Mindestlohn-Initiative produziert
wurde. Sie kann für 7,50 Euro 
bestellt werden. Weitere Informa-
tionen und Bestellmöglichkeit im
Mindestlohn-Shop 
https://www.mindestlohn.de/
material/mindestlohn_shop/

Abgeordneten-Check 
Mindestlohn

Die Mindestlohn-Initiative geht auf
die Bundestagsabgeordneten direkt
zu und fordert sie auf, sich für 
den Mindestlohn auszusprechen
und einzusetzen. Informationen, 
wie man sich beteiligen kann
https://www.mindestlohn.de/
aktion/mdb_check_mindestlohn

Den gesetzlich flächendeckenden Mindestlohn wird es mit 
der CDU nicht geben. Da kann die SPD Unterschriften bei der
Linkspartei sammeln so viel sie will.

CDU-Generalsekretär Ronald Pofalla, 30. März 2007
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